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Manneken-Pis im Sternen
kränz auf blauem Grund

Bruno Hofer

Eine Briefmarke! Nicht mehr und nicht weniger als ein solches
kleines Fetzchen Papier führte vor zehn Jahren zum Untergang der
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Unglaublich! Und doch war es
so. Wir schreiben — dies ein Hinweis zum besseren Verständnis —

das Jahr 2030

Die mittlerweile wieder befriedete
Nordschweiz gehört zum Protektorat Baden-
Württemberg, die Romandie wurde dem
Elsass zugeschlagen, und das Tessin wird
von Mailand aus regiert.

Die meisten haben vergessen, was vor
zehn Jahren geschah, als der letzte Akt des

Schmierenstücks «Niedergang der
Eidgenossenschaft» über die Bühne ging. Deshalb
seien hier kurz die Fakten repetiert:

Am 22. November 2020 veröffentlichte
die damalige PUK Nummer III ihren
Bericht. Darin wurde der Vorwurf erhoben,
die gesamte politische Klasse hätte das Volk
angelogen, um ihm die Zustimmung zum
EWR-Vertrag abzulisten. Hauptschuldige
waren die damaligen Führer der
Sozialdemokraten mit dem damaligen Parteipräsidenten

Peter Bodenmann an der Spitze
(zurzeit Alterspräsident in der Grossen

Kammer). Sie hatten als erste die wirre These

in den Raum gestellt, ein EWR sei zu
haben unter voller Wahrung aller demokratischen

Volksrechtc, mehr noch: Man könne
sie sogar durch ein sogenanntes «konstruktives

Referendum» erweitern.
Mitschuldig aber war das gesamte Parlament

inklusive Bundesrat, der sich diesen

abstrusen Ideen angeschlossen hatte. Vorerst
blieb jedoch alles problemlos. Das belogene
Publikum sagteja zum EWR, und Referenden

gegen Einzelgesetze wurden auch nicht
ergriffen.

Vier Referenden in
gleicher Sache
Doch als irgendein Brüsseler Technokrat

ganz Europa mit Einheitsbriefmarken
harmonisieren wollte, war der Teufel los.
Werke mit dem Sujet «Manneken-Pis im
Sternenkranz auf blauem Grund» sollten
geschaffen werden.

Bern vollzog getreulich die Weisung aus
der Europazentrale und nützte den Gcstal-
tungsspielraum aus. Wie gross dieser war,
wusste natürlich niemand (genau wie
anlässlich der EWR-Beratungen!) — dennoch:
Auf blauem Grund wurde in der rechten
unteren Ecke das Schweizerkreuz eingebaut.

Doch es hagelte Referenden. Von zwei
Seiten wurde das allgemeine Referendum
ergriffen. Die eine Gruppe war jene um
Christoph Blocher, die weiterhin alles

Europäische bekämpfte. Die zweite forderte
eine stärkere Harmonisierung. Nicht nur

gleiche Bilder, sondern auch gleiche Taxen
für Briefe in ganz Europa.

Der Schützenverein forderte mit einem
«konstruktiven Referendum» den Ersatz des

Manneken-Pis durch «unseren» Wilhelm
Teil mit Armbrust. Kindergartenvereine
sammelten jedoch Signaturen für eine

Briefmarke mit Heidi, und der Schweizerische

Alpenclub wollte das Matterhorn
verewigen.

Sämtliche vier Referenden erreichten

problemlos die 50 oooer Hürde. Bundesrat
und Parlament standen vor der Frage, wie

O '

man eine solche Unmenge von Fragestellungen

auf dem Abstimmungszettel
darstellt. Nach über einjährigen Beratungen
und sieben Expertisen (darunter eine von
Andreas Gross aus Zürich) kristallisierten
sich folgende Hauptfragen heraus: Wie oft
darfmanja stimmen? Gilt das doppelte, das

dreifache oder gar das vierfache Ja? Da
niemand Demokratie-Abbau betreiben wollte,
musste die Frage bejaht werden. Welcher
Entscheidungsmechanismus sollte greifen,
falls alle fünf (inklusive Bundesratsvorlage)
auch die Volksabstimmung passierten?
Gemäss Entscheidlogik sind bereits bei vier
Vorlagen 500 verschiedene Präferenzordnungen

denkbar (Christoph Haab: Die
Ermittlung des wahren Volkswillens im
Bundesstaat, Zürich, 1984, S. 7).

Nun, natürlich konnte auch dieses
Problem gelöst werden. Der Stimmzettel wurde

zwar etwas umfangreich, die Stimm-
beteiligung erreichte den historisch-kriti-
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